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auf Basis von 1,11 % des Bruttonationaleinkommens der EU-Mitgliedstaaten 



Europäische Struktur- und 
Investitionsfonds (ESIF) 
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Kommissionsvorschlag 

 Laufzeit 2021-2027 
 10 % Kürzung der Strukturfonds insgesamt 

 20 % Kürzung für Deutschland 
 Etwa 18 Mrd. Euro im Umschlag 

 Kofinanzierung wird auf Vorkrisenniveau abgesenkt = 
mehr Eigenmittel nötig 
 von 50 % auf 40 % EU-Finanzierung 

 ELER fällt aus DachVO raus 



Fördergebiet Deutschland 



5 Politische Ziele 

©Europäische Kommission 2018 



Entwicklung der Programme 



©Karikatur: Lothar Schneider 2014 



Reduktion der Verwaltungsbürden 

 Partnerschaftsprinzip wird beibehalten 
 Kein erneutes Benennungsverfahren, wo 

Verwaltungsverfahren funktionieren 
 Mehr Flexibilität durch Halbzeitüberprüfung 2025 
 Theoretische Neuausrichtung der nationalen Programme 

möglich 
 Vereinfachung der Multifondsansätze  
 Vorkehrungen für die Einzige Prüfung sind in Dach-VO 

getroffen  Reduzierung der Anzahl von 
Rechnungsprüfungen 
 
 



EFRE-Verordnung 
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Für Deutschland bedeutet dies bei den EFRE-
Mitteln: 
 60 % der gesamten Mittel müssen PZ 1 

gewidmet werden 
 Insgesamt 85 % müssen für PZ 1 

(Intelligenteres Europa) und PZ 2 (Grüneres, 
CO2-freies Europa) verwandt werden 



EFRE-Verordnung 
Art. 9 Nachhaltige 

Stadtentwicklung 

2. Mindestens 6 % der EFRE-
Mittel des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ auf 
nationaler Ebene (mit Ausnahme 
der Mittel für technische Hilfe) 
werden der nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Form von 
der örtlichen Bevölkerung 
betriebener lokaler Entwicklung, 
integrierter territorialer 
Investitionen oder sonstiger 
territorialer Instrumente im 
Rahmen des PZ 5 zugewiesen. 

Erhöhung um 1 Prozentpunkt  

von 5 auf 6 %  

aber de facto aufgrund der 

allgemeinen Kürzungen nicht mehr 

Mittel als derzeit 

CLLD und ITI werden als 

Durchführungsinstrumente fester 

verankert 



EFRE-Verordnung 

Art. 10 Europäische Stadtinitiative 

2. Die Europäische Stadtinitiative 
umfasst die folgenden drei 
Elemente, alle in Bezug auf die 
nachhaltige Stadtentwicklung: 

(a) Unterstützung des 
Kapazitätsaufbaus; 

(b) Unterstützung innovativer 
Maßnahmen; 

(c) Unterstützung von Wissen, 
Politikentwicklung und 
Kommunikation. 

URBACT 

Urban Innovative Actions 

Urbane Partnerschaften 

der EU Urban Agenda 
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Frühjahr 2019 

März/April 2019 

Mai 2019 



Position des Europäischen 
Parlaments 

 Laufzeit 2021-2027 
 Erhöhung der Mittel für die Strukturfonds  
 Kofinanzierung auf derzeitiges Niveau festlegen 
 50 % für stärker entwickelte Regionen 

 Weniger Flexibilität für die Verschiebung von Geldern hin 
zu InvestEU  

 ELER unter die DachVO bringen 
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